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ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über die Verbesserung der Bereitschaft für Konflikt
verhütnng und Friedenssicherung in Afrika" und von den 
darin enthaltenen Empfehlungen, die im Benehmen mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit weiter behandelt 
werden sollten, 

im Hinblick darauf, daß zahlreiche Mitgliedstaaten, 
namentlich auch truppenstellende Staaten, Interesse daran 
bekundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses für Frie
denssicherungseinsätze beizutragen, 

eingedenk der ständigen Notwendigkeit, die Wirksamkeit 
der Arbeit des Sonderausschusses zu steigern, 

Uberzeugt davon, daß die Vereinten Nationen ihre Fähig
keiten auf dem Gebiet der Friedenssicherung weiter verbessern 
und die Wirksamkeit und Effizienz der Dislozierung ihrer 
Friedenssicherungsmissionen erhöhen müssen, 

diesbezüglich Kenntnis nehmend von den vielfältigen Vor
schlägen und Auffassungen hinsichtlich der Friedenssicherung 
dnrch die Vereinten Nationen, die während der Sondergedenk
sitzung und während der Generaldebatte auf der laufenden 
Tagung der Generalversanunlung geäußert worden sind, 

1. begrUßt den Bericht des Sonderausschusses für Frie
denssicherungseinsätze43

; 

2. schließt sich den Vorschlägen, Empfehlungen und 
Schlußfolgerungen des Sonderausschusses an, die in den 
Ziffern 35 bis 93 seines Berichts enthalten sind; 

3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen nachdracklich auf, 
ane erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vor
schläge, Empfehlungen und Schlußfolgerungen des Sonderaus
schusses umzusetzen; 

4. empfiehlt für den Fall, daß einer der in dieser Resolu
tion enthaltenen Vorschläge Auswirkungen auf den Haushalt 
für die Zweijalueszeitränrne 1994-1995 und 1996-1997 haben 
sollte, die zusätzlichen Kosten aus den von der Generalver
sammlung für diese Zweijahreszeiträume gebilligten Haus
haltsmitteln zu bestreiten, im Einklang mit der Finanzordnung 
und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen; 

5. beschließt, daß der Sonderausschuß im Einklang mit 
seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfassende 
Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der 
Friedenssicherungseinsätze fortsetzen soll; der Sonderausschuß 
soll die Umsetzung seiner früheren Vorschläge überprüfen und 
über neue Vorschläge beraten, um die Kapazität der Vereinten 
Nationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf diesem Gebiet zu 
erhöhen; 

6. ersucht den Sonderausschuß, eine Erhöhung seiner 
Mitgliederzahl zu prüfen und dabei alle vorhandenen Optionen 

42 AJ50nl1~SI19951911; siehe Ojficial Records ofthe Security Council, 
Fiftieth Year, Supplementfor October, November and December 1995. Doku
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zu analysieren, bittet seinen Vorsitzenden, mit interessierten 
Staaten Konsultationen abznhalten, und ersucht den Sonder
ausschuß, der Generalversammlung auf ihrer einundfünfzig
sten Tagung konkrete Vorschläge zu unterbreiten; 

7. ersucht den Sonderausschuß außerdem, der General
versanunlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Be
richt über seine Arbeit vorzulegen; 

8. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller 
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungsein
sätze" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundfünfzigsten 
Tagung anfzunehmen. 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

50/31. Informationsfragen 

A 

INFORMATION 1M DmNSTE DER MENSCHHEIT 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses", 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über Informationsfragen", 

fordert alle Länder, die Organisationen des gesamten 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es 
angeht, nachdracklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung 
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die 
Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der 
Unabhängigkeit, des Plnralismus und der Vielfalt der Medien, 
zutiefst besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern 
und den Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und 
die sich daraus ergebenden vielfältigen Folgen, die sich auf die 
Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien 
sowie von Einzelpersonen in den Entwicklungsländern 
auswirken, Informationen zu verhreiten und ihre Auffassungen 
sowie ihre kultnrellen und ethischen Wertvorstellungen mittels 
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die 
Vielfalt der Informationsquellen und den freien Zugang zu 
Informationen zu sichern, und in Anerkennung der in diesem 
Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den 
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren 
heißt, "neuen Weltinformations- und -kommunikations
ordnung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener 
Prozeß zu sehen ist": 

a) zusanunenzuarbeiten und zusanunenzuwirken, um die 
bestehenden Disparitäten im Informationsfluß auf allen 
Ebenen zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunika
tionsinftastruktnren und -kapazitäten in den Entwicklungs
ländern stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichti
gung der Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie 

44 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünftigste Tagung, 
Beilage 21 (Al50/2l). 
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diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den 
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick
lungsländern zu gestatten, frei und unabhängig ihre eigene 
Informations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, 
Medien und Einzelpersonen stärker am Kommunikations
prozeß zu beteiligen und einen freien Infonnationsfluß auf 
allen Ebenen sicherznsteIlen; 

b) sicherzustellen, daß Journalisten ihrer beruflichen 
Tätigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können, 
und alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden zu verurteilen; 

c) Unterstützung zu gewähren, damit die praktischen 
Ausbildungsprogramme für Presse-, Rundfunk- und Fern
sehjournalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in 
den Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden 
können; 

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit zwi
schen den Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungslän
dern zn fördern, um das Kommunikationspotential zu erhöhen 
sowie die Medieninfrastruktur und die Kommunikationstech
nologie in den Entwicklungsländern, insbesondere in den Be
reichen Ansbildung und Informationsverbreitung, zu verbes
sern; 

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit zu 
bemühen, den Entwicklungsländern nnd ihren öffentlichen, 
privaten oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksich
tigung ihrer Interessen und Bedürfnisse im Informations
bereich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten 
Nationen bereits getroffenen Maßnalunen jede nur mögliche 
Unterstützung und Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch 
folgende Maßnahmen gehören: 

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen 
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informa
tions- und Kommunikationssysleme in den Entwick
lungsländern unerläßlich sind, und Unterstützung bei 
der Fortführung und dem Ausbau praktischer Ausbil
dungsprogramme, wie etwa derjenigen, die in den 
Entwicklungsländern unter öffentlicher wie auch 
privater Schirmherrschaft bereits überall durchgeführt 
werden; 

ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick
lnngsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer 
nationalen und regionalen Ressourcen über die ihren 
nationalen Bedürfnissen entsprechenden Kommunika
tionstechnologien wie auch über die erforderlichen 
Programme, insbesondere für Hörfnnk- und Fern
sehsendungen, zu verfügen; 

iii) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern~ 
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick
lungsländern; 

iv) die den Erfordernissen entsprechende Erleichterung 
des Zugangs der Entwicklungsländer zu den auf dem 

freien Markt erhältlichen, modernen Kommunika
tionstechnologien; 

f) volle Unterstützung für das von der Organisation der 
Vereinten Nationen für'Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
getragene Internationale Programm für die Entwicklung des 
Kommunikationswesens" zu gewähren, mit dem öffentliche 
wie private Medien unterstützt werden sollen, 

11 

82, Plenarsitzung 
6, Dezember 1995 

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT DER 
VEREINTEN NATIONEN 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer führenden Rolle bei der Ausarbeitung, 
Koordinierung und Abstimmung der Informationspolitik und 
der Informationstätigkeit der Vereinten Nationen, 

sowie erneut erklärend, daß der Generalsekretär sicher
stellen sollte, daß die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Information als Koordinierungsstelle für die 
Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Öffent
lichkeitsarbeit unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsät
ze der Charta der Vereinten Nationen, der von der Generalver
sammlung abgesteckten Schwerpunktbereiche und der 
Empfehlungen des Informationsausschusses intensiviert und 
verbessert wird, 

Kenntnis nehmend von allen Berichten, die der General
sekretär dem Ausschuß auf seiner siebzehnten Tagung vor
gelegt hat, 

1. begrüßt Belize, Kroatien, die Tschechische Republik, 
Kasachstan und Südafrika - nach der Bildung einer geeinten 
und demokratischen Regierung ohne Rassenschranken - als 
neue Mitglieder des Informations.usschusses; 

2. beschließt, die Rolle des Ausschusses als ihr wichtig
stes Nebenorgan für die Abgabe von Empfehlungen im Zu
sammenhang milder Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Information zu konsolidieren; 

3. fordert den Generalsekretär auf, die die Informations
politik und die Informationstätigkeit der Vereinten Nationen 
betreffenden Empfehlungen in Ziffer 2 der Resolution 48/44 B 
vom 10. Dezember 1993 vollinhaltlich umzusetzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick darauf, daß 
die Hauptabteilung Presse und Information für die Einrichtung 
von Informationsstellen von Friedenssicherungseinsätzen und 
anderen Feldeinsätzen der Vereinten Nationen und für deren 
tägliche Aufgabenwahrnehmung über eine wirksame Kapazität 
auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit verfügen muß, 
sicherzustellen, daß die Haupt.bteilung durch dienststellen-

46 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (United Nations EducationaI. Scientific and CulturaI Organization), 
Records ofthe General COIiference, Twenty·first Session. Belgrade, 23 Septem
ber to 28 October 1980, Vol. 1, Resolutions, Abschnitt lIlA, Resolution 4/21. 
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übergreifende Konsultationen und die Koordinierung mit 
anderen Fachabteilungen des Sekretariats in die Planungsphase 
künftiger Einsätze mit einbezogen wird; 

5. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die wichtigsten periodischen Veröffentlichungen der 
Hauptabteilung Presse und Information47 und fordert nach
drücklich dazu auf, alles zu tun, um die rechtzeitige Herstel
lung und Verteilung der wichtigsten Veröffentlichungen der 
Hauptabteilung sicherzustellen, insbesondere der Zeitschrift 
UN Chronicle, des Yearbook of the United Nations (Jahrbuch 
der Vereinten Nationen) und der Publikation Africa Recovery, 
unter steter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit und 
einer sachlich richtigen Berichterstattung und unter Sicherstel
lung dessen, daß ihre Veröffentlichungen ausreichende, objek
tive und ausgewogene Informationen über die Fragen enthal
ten, mit denen sich die Vereinten Nationen befassen, und daß 
auch etwaigen abweichenden Meinungen Raum gegeben wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt um das 
baldige Wiedererscheinen der Publikation Development Forum 
oder die Herausgabe einer anderen systemweiten Publikation 
zu bemühen, die die vom Informationsausschuß festgelegten 
Kriterien für neue Veröffentlichungen erfüllt; 

7. ersucht die Leitung der Hauptabteilung Presse und 
Information, ihre Veröffentlichungen und vorgeschlagenen 
Veröffentlichungen zu prüfen, um sicherzustellen, daß alle 
Veröffentlichungen einem nachweisbaren Bedarf entsprechen, 
sich nicht mit anderen Veröffentlichungen innerhalb und 
.ußerhaib des Systems der Vereinten Nationen überschneiden 
und kostenbewußt produziert werden, und dem Ausschuß auf 
seiner achtzehnten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

8. bekräftigt, welche Wichtigkeit die Mitgliedstaaten der 
Rolle der Informationszentren der Vereinten Nationen im 
Hinblick auf die wirksame und umfassende Verbreitung von 
Informationen über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen 
beimessen, insbesondere in den Entwicklungsländern und in 
den Übergangsländern; 

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Gerieralsekretärs 
über die Ergebnisse des Versuchs, Informationszentren der 
Vereinten Nationen in Ortsbüros des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen einzugliedern", und bittet den Ge
neralsekretär, dies soweit möglich fallweise unter Berücksich
tigung der Auffassungen des Gastlandes auch weiter zu tun 
und dabei sicherzustellen, daß sich dies nicht nachteilig auf die 
Informationsaufgaben und die Autonomie der Informations
zentren der Vereinten Nationen auswirkt, und dem Informa
tionsausschuß darüber Bericht zu erstatten; 

10. bekräftigt die Rolle, die der Generalversammlung in 
bezug auf die Eröffnung neuer Informationszentren der 
Vereinten Nationen zukommt, und bittet außerdem den Gene
ralsekretär, alle von ihm für notwendig erachteten Empfeh-

" AlAC.l98/1995/3. 
" AlAC.l98/1995/5. 

lungen in bezug auf die Errichtung und den Standort dieser 
Zentren abzugeben; 

11. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Zuweisung von Ressourcen an die 
Informationszentren der Vereinten Nationen im Jahre 199449 

und fordert ihn auf, weiterhin nach Mitteln und Wegen zur 
Rationalisierung und zur ausgewogenen Verteilung der 
verfügbaren Ressourcen an alle Informationszentren der 
Vereinten Nationen zu suchen und dem Ausschuß anf seiner 
achtzehnten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

12. begrUßt die Maßnahmen, die einige Mitgliedstaaten 
ergriffen haben, um die Informationszentren der Vereinten 
Nationen in ihren jeweiligen Hauptstädten finanziell und 
materiell zu unterstützen; 

13. begrüßt außerdem den erfolgreichen Abschluß der 
Verhandlungen über die Einrichtung einer Informationsstelle 
der Vereinten Nationen in Warschau; 

14. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die der Ge
neralsekretär und die deutschen Behörden im Hinblick anf die 
Errichtung eines Informationszentrums der Vereinten Nationen 
in Bonn im Rahmen der vorhandenen Mittel der Haupt
abteilung Presse und Information erzielt haben; 

15. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
die der Generalsekretär ergriffen hat beziehungsweise ergreift, 
um die Informationszentren der Vereinten Nationen in 
Bujumbura, DaressaIam, Dhaka und Teheran wieder zu öffnen 
beziehungsweise auszubauen; 

16. begrUßtfemerdie fortgesetzte und verstärkte Zusam
menarbeit zwischen der Hauptabteilung Presse und Informa
tion und der Friedensuniversität in Costa Rica, die als Koordi
nierungsstelle für die Förderung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen und für die Verbreitung von Informationsmaterial 
über die Vereinten Nationen fungiert; 

17. nimmt Kenntnis von den Anträgen Bulgariens, 
Gabuns, Guineas, Haitis und der Slowakei auf Errichtung von 
Informationszentren beziehungsweise Informationsstellen; 

18. bekundet ihre volle Unterstützung für die umfassende 
und prompte Berichterstattung über die Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen durch die weitere Herausgabe von Presse
mitteilungen der Vereinten Nationen in den beiden Arbeits
sprachen des Sekretariats, nämlich in Englisch und in Franzö
sisch, und begrüßt die qualitativen Verbesserungen und das 
raschere Erscheinen dieser Pressemitteilungen in den beiden 
Arbeitssprachen; 

19. legt dem Generalsekretär nahe, zu sondieren, wie dem 
Hörfunk der Vereinten Nationen weltweit ein besserer Fre
quenzzugang verschafft werden kann, in Anbetracht dessen, 
daß der Hörfunk eines der kostenwirksamsten Medien mit der 
größten Breitenwirkung ist, die der Hauptabteilung Presse und 
Information zur Verfügung stehen und daß er ein wichtiges 

" AlAC.l981199512. 
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Werkzeug für die Tätigkeit der Vereinten Nationen in den 
Bereichen Entwicklung und Friedenssicherung darstellt; 

20. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühun
gen der Hauptabteilung Presse und Information, sich neue 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 
zunutze zu machen, um die Verbreitung von Informationen 
über die Vereinten Nationen zu verbessern, und ermutigt die 
Hauptabteilung, ihre diesbezüglichen Bemühungen fort
zusetzen; 

21. stellt fest, daß der Hauptabteilung Presse und Informa
tion eine wichtige Aufgabe zufallen wird, wenn es darum geht, 
das gesteigerte Interesse der Öffentlichkeit aufgrund des 
f'tinfzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen zu befriedigen, 
und ersucht die Hauptabteilung, für den größtmöglichen 
Zugang zu den Führungen durch die Vereinten Nationen zu 
sorgen und sicherzustellen, daß die Ausstellungen in den 
öffentlich zugänglichen Bereichen so informativ, aktuell und 
sachgemäß wie möglich gestaltet werden; 

22. bittet die Mitgliedstaaten, die dies wünschen, dem 
Generalsekretär bis zum 15. März 1996 ihre Bemerkungen und 
Vorschläge über Möglichkeiten zur Förderung des Ausbaus 
der Kommunikationsinfrastruktur und der Kommunikations
kapazitäten in den Entwicklungsländern vorzulegen, mit dem 
Ziel, sich die jüngsten Erfahrungen bei der internationalen 
Zusammenarbeit zunutze zu machen, um die Entwicklungs
länder zu befahigen, frei und unabhängig ihre eigenen 
Informations- und Kommunikationskapazitäten zu entwickeln, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Informationsausschuß 
auf seiner achtzehnten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

23. empfiehlt, der Vorstand des Informationsausschusses 
möge zur weiteren Erleichterung des Kontakts zwischen der 
Hauptahteilung Presse und Information und dem Informations
ausschuß in der Zeit zwischen den Tagungen gemeinsam mit 
Vertretern jeder Regionalgruppe, der Gruppe der 77 und 
Chinas, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 
Ausschusses regelmäßig zusanunentreten und in regelmäßigen 
Abständen mit den Vertretern der Hauptabteilung Konsultatio
nen abhalten; 

24. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen Belarus', der 
Russischen Föderation und der Ukraine um die Durchf'tihrung 
von Informationstätigkeiten anläßlich des zehnten Jahrestags 
der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1996 und fordert die 
Hauptabteilung Presse und Information auf, mit den betreffen
den Ländern und mit den zuständigen Organisationen und 
Organen des Systems der Vereinten Nationen weiter zu
sammenzuarbeiten, um im Rahmen der vorhandenen Mittel 
nach Bedarf derartige Tätigkeiten einzuleiten und durch
zuführen; 

25. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus
schuß auf seiner achtzehnten Tagung und der Generalver
sammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die 
Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Iuformation und über 
die Umsetzung der in dieser Resolution enthaltenen Empfeh
lungen Bericht zu erstatten; 

26. beschließt, daß die achtzehnte Tagung des Aus
schusses höchstens zehn Arbeitstage dauern soll, und bittet den 
Vorstand des Ausschusses, zu untersuchen, wie die dem 
Ausschuß zur Verfügung stehende Zeit am besten genülzt 
werden kann; 

27. ersucht den Ausschuß, der Generalversammlung auf 
ihrer einundfünfzigslen Tagung Bericht zu erstatten; 

28. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer einundf'tinfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

50/32. Infonnationen aus den Gebieten ohne Selbst
regierung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der 
Charta der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses f'tir den Stand der Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker über die gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten 
Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne 
SelbstregierungSO und nach Prüfung der vom Sonderausschuß 
hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnahmen, 

sowie nach Prlifung des Berichts des Generalsekretärs zu 
dieser Frage51

, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderansschuß ersucht 
hat, die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 e) der Charta 
übermittelten Informationen zu untersuchen und sie bei der 
Prüfung des Standes der Verwirklichung der in Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 
enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völker in jeder Weise zu berück
sichtigen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 49/39 vom 
9. Dezember 1994, worin sie den Sonderausschuß ersucht hat, 
die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben 
weiter wahrzunehmen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmächte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu er
stellenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete recht
zeitig ausreichende Informationen gemäß Artikel 73 e) der 
Charta übermitteln, 

I. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses 
f'tir den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker, das sich auf die gemäß Artikel 73 e) der Charta der 

~o Offuielles Protokoll der Generalversammlung, FiinJzigste Tagung, 
Beilage 23 (A/50/23), Kap. VIII. 
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